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I. 
Bekanntmachung der Beschlüsse vom 27.09.2018 über den Jahresabschluss 2017 der Stadt Marl 
einschließlich Entlastung  
 
Der Rat der Stadt Marl hat in seiner Ratssitzung am 27.09.2018 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird mit einer Bilanzsumme von   635.368.398,79 EUR und einem 

Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.993.488,54 EUR festgestellt. 
 

2. Der festgestellte Jahresfehlbetrag wird gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in voller Höhe mit der 
Ausgleichsrücklage verrechnet. 
 

3. Dem Bürgermeister wird durch die Ratsmitglieder gem. § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2017 
Entlastung erteilt. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der als Anlagen I bis III beigefügte Jahresabschluss 2017 der Stadt Marl wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO 
NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2017 der Stadt Marl sowie der Lagebericht sind im Amt für kommunale Finanzen, in Marl, 
Riegelhaus, 3. Etage, Zimmer 22 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Beschlüsse vom 27.09.2018 über den Jahresabschluss 2017 der Stadt Marl einschließlich 
Entlastung werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise: 
 
§ 54 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW  
Die Verletzung eines Mitwirkungsverbots nach § 43 Abs. 2  GO NRW in Verbindung mit § 31 GO 
NRW kann gegen den Beschluss des Rates oder eines Ausschusses, dem eine Angelegenheit 
zur Entscheidung übertragen ist, nach Ablauf eines Jahres seit der Beschlussfassung oder, 
wenn eine öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, ein Jahr nach dieser nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, dass der Bürgermeister den Beschluss vorher beanstandet hat 
oder die Verletzung des Mitwirkungsverbots vorher gegenüber der Gemeinde gerügt und dabei 
die Tatsache bezeichnet worden ist, die die Verletzung ergibt. 
 
Marl, 04.10.2018      
 
 
gez. 
Werner Arndt 
Bürgermeister 
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II.  
Satzung der Stadt Marl über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des 
Rettungsdienstes vom 11.10.2018 
 
Der Rat der Stadt Marl hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und i der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) und der 
§§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150) in seiner Sitzung am 27.09.2018 folgende Satzung 
beschlossen: 

§ 1 
Umfang und Aufgaben des Rettungsdienstes 

(1) Die Stadt Marl unterhält als öffentliche Aufgabe eine Rettungswache im Rahmen des Rettungsdienstes 
des Kreises Recklinghausen. Die Aufgaben der Rettungswache werden von der Feuerwehr nach 
Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst für das Land Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) 
wahrgenommen. 
 

(2) Die Aufgaben der Rettungswache werden mit Krankentransportwagen (KTW), Rettungstransportwagen 
(RTW), Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und sonstigen geeigneten Fahrzeugen erfüllt. 
 

(3) Neben den gesetzlichen Aufgaben kann die Rettungswache den Transport von Blutkonserven, 
Transplantaten, Medikamenten und Untersuchungsmaterial übernehmen. 
 

(4) Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze können Begleitpersonen gebührenfrei mitbefördert 
werden.  
 

§ 2 
Aufgabenerfüllung durch Dritte 

Diese Satzung findet auch Anwendung, wenn und soweit die Stadt Marl die Aufgaben der Rettungswache 
durch eine Vereinbarung gemäß § 13 RettG NRW auf freiwillige Hilfsorganisationen oder Dritte übertragen hat 
und von diesen durchführen lässt. 

 
§ 3 

Gebührentatbestand 
(1) Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes werden Gebühren nach Maßgabe dieser 

Gebührensatzung und des anliegenden Gebührentarifs, der Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. Die 
Erhebung erfolgt unbeschadet anderer Rechtsvorschriften. 
 

(2) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme. 
 

§ 4 
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist derjenige, der die Leistung des Rettungsdienstes in Anspruch nimmt, den 
Rettungsdienst bestellt oder bestellen lässt oder in dessen Interesse der Rettungsdienst tätig wird. 
 

(2)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.  
 
 

§ 5 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist. 
(2) Die Kosten für Fehleinsätze werden bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt. 
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§ 6 
Heranziehung, Fälligkeit 

(1) Die Gebührenschuldner werden durch einen Gebührenbescheid zur Zahlung der Gebühren 
herangezogen. 
 

(2) Die Gebühr ist einen Monat nach der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 

(3) Die Durchführung eines aus medizinischen Gründen nicht notwendigen Krankentransportes kann von der 
vorherigen Zahlung eines Vorschusses in Höhe der voraussichtlichen Gebühr abhängig gemacht werden. 
 

(4) Für Mitglieder gesetzlicher Kranken-, Unfall- oder Ersatzkassen kann die Abrechnung direkt mit der Kasse 
erfolgen, sofern eine von der Krankenkasse genehmigte ärztliche Bescheinigung über die Notwendigkeit 
der Beförderung vorliegt oder die Krankenkasse die Kostenübernahme schriftlich zugesichert hat. Die 
Gebührenpflicht des Gebührenschuldners bleibt davon unberührt. 

 
§ 7 

Inkrafttreten / Gültigkeit 
(1) Diese Gebührensatzung tritt zum 01.11.2018 in Kraft und ist bis zum 31.12.2018 gültig. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Marl über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme 

des Rettungsdienstes vom 12. Oktober 1978, zuletzt geändert durch die Satzung vom 15.03.2018, außer 
Kraft. 

 

Tarif 
Nr. Gegenstand Euro 
1. Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens  
1.1 Transporte innerhalb des Rettungsdienstbereiches (bis 100 km) 226,00 
1.2 Transporte außerhalb des Rettungsdienstbereiches (über 100 km) 

Grundgebühr nach Tarif Nr. 1.1 zuzüglich je Fahrkilometer außerhalb des 
Rettungsdienstbereiches (bis 100 km) 

4,00 

2. Inanspruchnahme des Rettungswagens  
2.1 Transporte innerhalb des Rettungsdienstbereiches (bis 100 km) 452,00 
2.2 Transporte außerhalb des Rettungsdienstbereiches (über 100 km) 

Grundgebühr nach Tarif Nr. 2.1 zuzüglich je Fahrtkilometer außerhalb des 
Rettungsdienstbereiches (über 100 km) 

4,00 

3. Notarzteinsatz  
3.1 Für die Behandlung je Person im Rettungsdienstbereich 401,00 

 
Innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan vorgesehenen Vorhaltezeiten der Krankentransportwagen erfolgt 
ein Krankentransport ausschließlich mit einem KTW und wird dementsprechend gem. Position 1 abgerechnet. 
Transporte außerhalb der Vorhaltezeiten von Krankentransportwagen werden ausschließlich mit dem 
Rettungswagen (RTW) durchgeführt und wie in Position 2. aufgeführt als „Rettungstransport“ abgerechnet. 
Gleiches gilt für Transporte stark übergewichtiger Personen, die aus technischen Gründen lediglich mit einem 
Schwerlast RTW durchgeführt werden können. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung der Stadt Marl über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des 
Rettungsdienstes vom 11.10.2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Hinweise: 
 

§ 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

§ 54 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung eines Mitwirkungsverbots nach § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 kann gegen 
den Beschluss des Rates oder eines Ausschusses, dem eine Angelegenheit zur Entscheidung 
übertragen ist, nach Ablauf eines Jahres seit der Beschlussfassung oder, wenn eine öffentliche 
Bekanntmachung erforderlich ist, ein Jahr nach dieser nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, dass der Bürgermeister den Beschluss vorher beanstandet hat oder die Verletzung des 
Mitwirkungsverbots vorher gegenüber der Gemeinde gerügt und dabei die Tatsache bezeichnet 
worden ist, die die Verletzung ergibt. 

 

 
Marl, 11.10.2018 
 
 
gez.  
Werner Arndt 
Bürgermeister 


